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zu 9 J 

Be,iblatt zur Parlamentskorree pgn4eDtl 

DieStaatsbürgerecha:ft der Volksdeutschen 

.A n fra g e b e a n t w 0 r tun. ß 

Anfangs Juli haben sich die Abgeordneten Dro P f e i f e rund 

Genossen in einer parlamentarischen Anfrage gegen einen Erlass des 

Bundesministeriums für Inneres ausgesprochen 9 welcher bekanntmachte, dass 

nur solche Volksdeutsche aus d'er CSR •. flir Österreich optie,ren können, 

welche die deutsche staatsangehörigkeit im Sinne des Staatsangehörigkeits­

bereinigungsgeeetzes der Bundesrepublik 1>eutschland ausgeschlagen haben. 

nach ungenutztem Ablauf der Ausschlagungsfrist, die im Feber 1956 abliefe 

sei gemäss dies~m Erlass der Erwerb der österreichisohen Staatsangehöris..ut 

durch Option für diese Personengruppe nicht mehr möglich.Der erwähnte Er­
lass sollte naCib. Ansicht der Anfragest eller aufgehoben und' d\lrch einen 

neuen ersetzt sowie die Optionsfrist verlängert werden. 

Bundesminister für Inneres Hel m e r hat diess'Anfrage mit 

nachstehenden Ausführungen beantwortets 

Durch das am 26.2.1955 in der 'l3undesrepublik :Deutschland in Kraft ge­

tretene Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsbürgerschaft (Staats­

'bürgerschaftsbereinigungsgesetz) wurden die ung~k1~rten staatsbürgerschafts­

rechtlic.hen Verhältni,sse aer VOlksdeutschen, denen in den Jahren 1938' bis 

1945 durch KOllektiveinbürgerungten auf Grund der im § 1 dieses Gesetzes 

aufgezählten Vorschriften die deutsohe Staatsbürgersohaft verliehen worden 

war, gesetzlich g€regelte Eine solche Regelung war deshalb notwendigt'weil 
.' , 

die Wirksamkeit der Samme1einbürgerungen nach dem im Jahre 1945 erfolgten 

Zusammenbruch des Dritten Reiohel!l äusserst zweifelhaft war. Auch das hO e 

Bundesministerium hat in früheren Jahren zU der Frage der Staatebürgerschaft 

der in Rede &te~endenPersonen wiederholt in dem' Sinne Stellung geno=men, 

dass sie als Personen mit ungeklärter Stestsbürgerschaft anzusehen seien, 

solange die deutsche Gesetzgebung selbet diese Frage nicht geklärt habe. 

§ , des Staatsbürgersohaftsbereinigungs~eaetzes hat nun verfügt, dass 

.a11e Volksdeutschen, die seinerzeit auf Grund der e-rwährtten Vorschriften 

kollektiv eingebürgert worden waren, mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 

die deutsche staatsangehörigkeit erworben haben. Dies bedeutet nichts an. 

deres als eIne Anerkennung der seinerzeit erfolgten Einbürgerungenlt Die 

Unfreiwilligkeit dee seinerzeitigen Erwerbes der daut8~htenStaatsangehö­

rigkei t wurde da~urch, behobe,n, dass den ,betroffenen Personen das Recht ein.,; 

geräumt wurde, die deutsche staatsangehörigkeit bis zum 25.2.1956 auszu­

schlagen. Da1'Über hinaus haben nach § 19 des ·in Rede stehenden deutschen 
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2. Beiblatt Beiblatt zu~~Parlamentskorrespondenz , 'o. August 1956 

Gesetzes Volksdeutsohe, die ohne ihr Verschulden ausserstanda waren, die !us­

Bchlagungsfrist einzuhalten, die Möglichkeit, die Aussohlagungse:rklärung 

noch biS zum Ablauf: von ,ee:chsMo,ne;,tennach, Fortfail des, Hirtdernisseaabzu-
, - ,. '. , .. / ',' -... -,' ,,-,-. . ... ," , .. ,- .-." ". 

geben. Für die inOsterreich lebenden Volksdeutschen war überdies die Aus­

übung des !u8schlagungsrechtes auch insofern erleich~,ert, als die Ausschla­

gungserklärung bei, de,n d,eutschen Fürsorgesteilen in den einzelnen Bundeslän­

dern abgege.ben werden kOlUlte .. 

Da die Berechtigung der Bundesrepu.blik Deutschland zur Erlassung dos 

gegenständlichen Gesetzes nicht bestritten und in dieser Neuregelung ange­

sichts der den Betroffeneneingaräumten Entscheidungsfreihe~t eine Verletzung 

'völkerreohtl~cher Grundsätze nic~t erblickt werden kann, miissen nach meiner 

Auffassung auch die in Österreich lebenden Volksdeutschen als deutsche Staats­

angehörige anerkannt werden, sofern sie unter die Bestimmungen des§ 1 

des deutsohen Bereinigungsgesetzes fallen und von dem Aueschlagungsrecht 

keinen Gebrauch gemacht haben .. 

Diese' Auffassung hat sioh auch d,ie 8sterI:eichiache Bundesregierung in 

den Erläuternden Bemerkungen der Regierungsvorlage zum Bundesgeset~,vom 

2.6 .. 1954, betreffend den l!;rwerb der Stsatsbürgerschaft durch Volksdeutsche, 

zu ej,gen gemacht, indem sie ausführte» dass nach dem Inkrafttreten des 

deutschen Bereinigungsgesetzes - dae Gesetz stand damals noch in Beratung -
"., .' ,- . '. 

Volksdeutsche d1eösterreiohisohe Sta8tsbürg~rsch8ftdurch Erklärung nur 

dann erwerben können9 wenn; eie von i~rem AusBchlagungsrecht Gebrauch gemacht 

haben, da sie ansonsten deutsche Staatsangehörige wären uad daher die Bedin­

gungen des § 2 Aba. 1 l1t. b des zitierten Gesetzes (St88tenl~sigkeit bzw. 

ungeklärte Staatsbürgerschaft) rrlcht erf'ül).en (Nr.252 der Beilagen zu den 

stenographlschen l'rotokollen cies'Nationalrates VII. GP II ). 

In meinem Ru~der18as vom 15.'.1955. Zahl 44 .. 998~8/55, wurde de~ Ämtern 
der Landesregierungen lediglich das Inkrafttreten dea deutschen Bere:lnigungs­
gesetzes bekanntgegeben und die obigen Ausführungen der Regierungsvorlage 
in Erinnerung gebracht. loh bin daher im Hinblick auf die eindeutige Stel ... 
l~Ulgnahme der Bundesregierung nioht in der Lage, den zitierten Erlass aus den 
in der Anfrage dargelegten Gründen Bufzuh~ben und eine Verlängerung der 
Optionsfrist im § , des ~undesgesetzes va. 2. Juni 1954, BGBl. Nr. 142, zu 
veranlassenjletzteres umso weniger, als die Bundesregierung in ihren Er ... 
läuternden Bemerkungen zur Novelle vom 20~ Dezember 1955, BGB1. Nr. 284, 
womit die Optionstrist bis '0 .. Juni 1956 verlängert wurde, ausdrüoklich be­
tonte, 'dass - vorbehaltlioh einer andere,n Stellungnahme der gesetzgebenden 
Körperschaften - nach ihrer Auffassung eine weitere Fristverlängerung über ' 
den 30. Juni 1956 nicht' mehr in Betracht kommen kannte (Nro 662 der Beilagen 
zu ,den stenographisehen Protokollen des Nationalrates VII. GP.) • 

... - ..... -.-.-
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